
 Kaufentscheidung die Beweislast. Bei gebrauchten Gütern tri�t den Verbraucher die Beweislast für die Mangelhaftigkeit der Sache.

5.  Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein
 Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu. Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz, verbleibt die Ware beim
 Kunden, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf die Di�erenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften 
 Sache. Dies gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht haben.

6.  Für Unternehmer beträgt die Gewährleistungsfrist 1 Jahr ab Ablieferung der Ware. Für Verbraucher beträgt die Verjährungsfrist 2 Jahre ab
 Ablieferung der Ware. Bei gebrauchten Sachen beträgt die Verjährungsfrist 1 Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn der Kunde uns
 den Mangel nicht rechtzeitig angezeigt hat (Zi�er 4 dieser Bestimmung).

7.  Wir leisten Gewähr für die einwandfreie Bescha�enheit der von uns gelieferten Teile, insbesondere für zugesicherte Eigenschaften und für
 Fehlerfreiheit entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik. Änderungen in Konstruktion oder Ausführung, die wir oder unsere Zulieferer 
 nach  Vertragsabschluss allgemein vornehmen, berechtigen nicht zu einer Beanstandung.

§ 8 Eigentumsvorbehalt

1.  Die Waren werden unter Eigentumsvorbehalt geliefert. Sie bleiben bis zur vollständigen Befriedigung unserer sämtlichen, auch der künftig
  entstehenden Forderungen, aus der Geschäftsverbindung unser Eigentum. Dies gilt auch dann, wenn der Kaufpreis für bestimmte vom Käufer
  bezeichnete Warenlieferungen bezahlt ist. Wechsel und Schecks führen erst durch ihre Einlösung zur Befriedigung unserer Ansprüche.

2.  Dem Käufer ist die Weiterveräußerung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im gewöhnlichen Geschäftsgang gestattet. Die
 Gestattung ist widerru�ich. Die Weiterveräußerung darf nur gegen Barzahlung oder unter Eigentumsvorbehalt erfolgen. Eine Weiterveräußer-
 ung ist unberechtigt, sobald Zahlungsunfähigkeit (§ 17 Abs. 2 InsO) eintritt oder droht (§ 18 Abs. 2 InsO) oder Überschuldung (§ 19 Abs. 2 InsO)
 vorliegt. Die Weiterveräußerung ist ebenfalls unberechtigt, sobald ein Insolvenzantrag gestellt wird oder die Stellung eines Insolvenzantrages
 droht. Bei unberechtigter Weiterveräußerung kann Ersatzaussonderung (§ 48 InsO) geltend gemacht werden. Sicherungsübereignungen, 
 Verpfändungen und andere unsere Rechte beeinträchtigen Verfügungen sind dem Käufer nicht gestattet. Der Käufer tritt hiermit alle ihm aus
 einer Weiterveräußerung oder aus einem sonstigen Rechtsgrund hinsichtlich der Ware jetzt oder später zustehenden Forderung in Höhe des 
 Faktura-Endbetrages (einschließlich MWSt) sicherungshalber an uns ab. Auf Verlangen hat er jederzeit eine Aufstellung der auf uns 
 übergegangenen Forderungen zu übersenden und den Schuldner von der Abtretung zu benachrichtigen. Er ist jedoch ermächtigt, die an uns
  abgetretenen Forderungen solange einzuziehen, als er seinen Zahlungsverp�ichtungen vereinbarungsgemäß nachkommt. Die eingezogenen
  Beträge sind unverzüglich an uns abzuführen, solange uns fällige Forderungen gegen den Käufer zustehen.

3.  Soweit der Käufer die Forderung aus der Weiterveräußerung im Wege des echten Factoring abtritt, ist er verp�ichtet dies Sunline-Solar AG
 anzuzeigen. Mit der Gutschrift des Factoring-Erlöses wird die Forderung von Sunline-Solar AG sofort zur Zahlung fällig. 

4.  Bei Verträgen mit Verbrauchern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor.

5.  Der Käufer kann an der Ware durch Verarbeitung zu einer neuen Sache kein Eigentum erwerben. Die Be- und Verarbeitung der Ware durch den
  Unternehmer erfolgt stets im Namen und im Auftrag für uns. Erfolgt eine Verarbeitung mit uns nicht gehörenden Gegenständen, so erwerben 
 wir an der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis zum Wert der von uns gelieferten Ware zu den sonstigen verarbeiteten Gegenständen. 
 Das selbe gilt, wenn die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen vermischt wird.

6.  Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, den Liefergegenstand zurückzunehmen;
  der Käufer ist zur Herausgabe verp�ichtet. In der Zurücknahme des Liefergegenstandes durch uns liegt, sofern es sich nicht beim Käufer um 
 einen Verbraucher handelt, kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt.

7.  Wir verp�ichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten insoweit auf Verlangen des Käufers freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden 
 Forderungen, soweit diese noch nicht beglichen sind, um mehr als 20 % übersteigt.

§ 9 Zahlungen und Zahlungsbedingungen

1.  Unsere Rechnungen sind zahlbar zu den auf den Rechnungen vermerkten Zahlungsbedingungen. Skonto kann nur auf Rechnungsbeträge über
  EUR 200,00 gewährt werden. Nicht skontierfähig sind Beträge, die durch Verrechnung mit Gutschriften ausgeglichen werden. Reparaturrech
 nungen sind rein netto ohne jeden Abzug zahlbar.

2.  Bei ersten Lieferungen behalten wir uns die Versendung gegen Nachnahme oder Vorauskasse vor, es sei denn, dass uns befriedigende 
 Referenzen mit der Bestellung übermittelt werden. Zu Skonto-Abzügen ist der Kunde nur dann berechtigt, wenn im Zeitpunkt der Skontierung
 unsere sonstigen Forderungen sämtlichst beglichen sind.

 Der Verbraucher hat während des Verzugs eine Geldschuld in Höhe von 5 % über dem Basiszinssatz zu verzinsen.

 Der Unternehmer hat während des Verzugs die Geldschuld in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz zu verzinsen.

 Gegenüber dem Unternehmer behalten wir uns vor, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen und geltend zu machen.

3.  Zahlungen werden stets auf die älteste fällige Rechnung verrechnet. Scheckzahlungen gelten erst nach deren Gutschrift als bewirkt. Wechsel 
 werden nur nach vorheriger Vereinbarung und unter dem Vorbehalt der Diskontierung zahlungshalber aufgenommen. Diskontspesen gehen
 stets zu Lasten des Käufers. Falls die Wechsel in unserem Depot verbleiben, sind wir berechtigt, die Diskontspesen der Privatbanken zu 
 berechnen.

4.  Verschlechtern sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Käufers nach Auftragserteilung oder stellt sich aufgrund eingeholter Auskünfte 
 heraus, dass der Kreditwürdigkeit des Käufers Bedenken begegnen, sind wir berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheiten zu verlangen. Ist 
 der Käufer mit einer Zahlung im Verzug, so werden unsere sämtlichen Forderungen ohne Rücksicht auf das gewährte Ziel zur unverzüglichen 
 Barzahlung fällig, dies gilt auch dann, wenn wir Wechsel oder Schecks hereingenommen haben. In jedem dieser Fälle sind wir berechtigt, noch
 nicht ausgeführte Lieferungen zu verweigern oder sie von einer Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung abhängig zu machen, hierzu eine 
 angemessene Nachfrist zu setzen und nach ergebnislosem Fristablauf vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung 
 zu verlangen.

5.  Unsere Außendienstmitarbeiter (Vertreter) sind zur Entgegennahme von Zahlungen nur mit besonderer Vollmacht berechtigt.

6.  Nimmt der Käufer die Ware nicht ab oder kann die Lieferung aus sonstigen von ihm zu vertretenden Gründen nicht durchgeführt werden, sind 
 wir berechtigt, unter Befreiung von unserer Lieferverp�ichtung eine Entschädigung in Höhe von 1/3 des Auftragswertes zu verlangen.

§ 10 Haftung, Einredebeschränkungen, Abholungsanspruch

1.  Bei leicht fahrlässigen P�ichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf den nach der Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen,
  unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen P�ichtverletzungen unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungs-
 gehilfen. Gegenüber Unternehmen haften wir bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragsp�ichten nicht.

2.  Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betre�en nicht Ansprüche des Kunden aus Produkthaftung. Weiter gelten die Haftungsbeschrän-
 kungen nicht bei uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden.

3.  Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach einem Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns 
 Arglist vorwerfbar ist.

4.  Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt wurden oder durch uns anerkannt
  wurden. Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf dem selben Vertragsverhältnis beruht.

§ 11 Erfüllungsort und Gerichtsstand

1.  Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts �nden keine Anwendung.

2.  Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des ö�entlichen Rechts oder ö�entlichrechtliches Sondervermögen, ist ausschließlich Gerichtsstand 
 und Erfüllungsort für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag Fürth. Das selbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in
 Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.

§ 12 Schlussbestimmungen

1.  Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder 
 teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise 
 unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt.

2.  Abänderungen oder Ergänzungen zu diesen Bedingungen bedürfen unserer ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung.

§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich

1.  Die Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen.

2.  Verbraucher im Sinne der Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, ohne dass diesen
 eine gewerbliche oder selbständige beru�iche Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unternehmer im Sinne der Geschäftsbedingungen sind
 natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, die in Ausüb-
 ung einer gewerblichen oder selbständigen beru�ichen Tätigkeit handeln. Kunde im Sinne der Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher
 als auch Unternehmer.

3.  Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil,
 es sei denn, ihre Geltung wird ausdrücklich schriftlich anerkannt.

§ 2  Angebot und Vertragsabschluss

1.  Unsere schriftlichen Angebote sind hinsichtlich Preis, Liefertermin und sonstigem Inhalt freibleibend. Angegebene Liefertermine stehen
 unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Die Zusendung unserer Preislisten, Kataloge, 
 Prospekte usw. verp�ichtet uns nicht zur Lieferung. Für mündlich erteilte Auskünfte unserer Mitarbeiter übernehmen wir keine Gewähr.

2.  Verträge gelten als angenommen, wenn Sie schriftlich bestätigt oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden ausgeführt worden sind.

3.  Bestellt der Verbraucher die Ware auf elektronischem Wege, werden wir den Zugang der Bestellung unverzüglich bestätigen.  Die Zugangs-
 bestätigung stellt noch keine verbindliche Annahme der Bestellung dar. Die Zugangsbestätigung kann mit der Annahmeerklärung verbunden 
 werden.

4.  Sofern der Verbraucher die Ware auf elektronischem Wege bestellt, wird der Vertragstext von uns gespeichert und dem Kunden auf Verlangen
  nebst den vorliegenden AGB per Email zugesandt. Zumutbaren vorbehalten. Bei Irrtümern im Katalog, Preislisten, Prospekten, Angeboten,  
 Auftragszetteln, Rechnungen und sonstigen Erklärungen sind wir berechtigt Richtigstellung und ggf. nach Belastung und/oder Gutschrift-
 erteilung ohne vorherige Benachrichtigung vorzunehmen.

§ 3 Lieferung

1.  Die Angaben über Lieferzeiten gelten als annährend vereinbart. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt.

2.  Der Mindestauftragswert für Versand, Lieferung beträgt EUR 100,00 (ohne MWSt). Bei Kleinlieferung unter Mindestauftragswert werden
 anteilige Bearbeitungskosten in Höhe von EUR 15 (ohne MWSt) in Rechnung gestellt.

3.  Wir sind bemüht, angegebene Lieferfristen einzuhalten, jedoch sind Angaben über Lieferfristen freibleibend, sofern sie von uns nicht ausdrü-
 cklich schriftlich als verbindlich bezeichnet werden. Im Fall der Verbindlichkeit hat der Kunde unter den Voraussetzungen des § 323 BGB das
  Recht, vom Vertrag zurückzutreten, ein Schadensersatzanspruch ist ausgeschlossen.

4.  Höhere Gewalt und besondere Ereignisse, die eine reibungslose Abwicklung des Auftrages in Frage stellen können, sowie unverschuldete 
 Unmöglichkeit bei uns oder unseren Lieferanten, insbesondere Verkehrs- und Betriebsstörungen, Arbeitskämpfe oder Werksto�mangel,
  berechtigen uns vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten oder die Lieferung hinauszuschieben, ohne dass dem Kunden hieraus 
 Ansprüche erwachsen.Dies gilt auch dann, wenn die genannten Ereignisse zu einem Zeitpunkt eintreten, in dem wir uns im Verzug be�nden.

§ 4 Versand und Verpackung

1.  Der Versand der Waren erfolgt ab Werk auf Kosten und Gefahr des Käufers. Dies gilt auch dann, wenn wir die Waren mit eigenen Fahrzeugen
  zustellen, in diesem Falle sind wir berechtigt, Zufuhrkosten bis zur Höhe der Gebühren, die bei der Wahl einer anderen Versandart entstehen 
 würden, zu berechnen. Mit der Absendung geht die Gefahr des zufälligen Unterganges und der zufälligen Verschlechterung der Waren auf den
  Käufer über.

2.  Soweit der Kunde nichts anderes bestimmt, steht die Versandart in unserem Ermessen. Wir übernehmen keine Verbindlichkeit für billigsten 
 Versand.

3.  Im Interesse des Kunden ist folgendes zu beachten: Sendungen, die bei Ankunft die geringsten Spuren einer Beraubung oder Beschädigung 
 tragen, dürfen nur unter Vorbehalt in Empfang genommen werden. Es ist sofort eine amtliche Feststellung bei der Bahn oder Post zu bean-
 tragen. Bis dahin muss die Sendung unausgepackt bleiben. Bei Lastwagentransporten ist der entsprechende Spediteur, Fuhrunternehmer usw.
 zur Schadensfeststellung zu veranlassen.

4.  Die Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet. Papierverpackung wird nicht zurückgenommen. Kisten werden bei frachtfreier Rücks-
 endung sofern sie in gutem Zustand hier eintre�en, mit zwei Dritteln des berechneten Wertes gutgeschrieben.

5.  Ist der Kunde Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Sache auch beim
  Versendungskauf erst mit der Übergabe der Sache auf den Käufer über.

§ 5 Rückgaberecht

1.  Der Verbraucher hat das Recht, die Ware innerhalb von 2 Wochen nach Eingang zurückzugeben. Das Rückgaberecht kann nur durch 
 Rücksendung der Ware oder, wenn die Ware nicht als Paket versandt werden kann, durch Rücknahmeverlangen ausgeübt werden. Zur 
 Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.

2.  Die Kosten der Absendung trägt bei Ausübung des Rückgaberechts bei einem Bestellwert bis zu EUR 40,00 der Verbraucher, es sei denn, die 
 gelieferte Ware entspricht nicht der bestellten Ware. Bei einem Bestellwert über EUR 40,00 hat der Verbraucher die Kosten der Rücksendung
 nicht zu tragen. Preisberichtigungen auf Grund von Irrtümern auf Auftragsbestätigungen, Rechnungen und/oder Lieferscheinen bleiben der
 Sunline-Solar AG vorbehalten.

3.  Der Verbraucher hat Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Ware entstandene Verschlechterung zu leisten.
 Der Verbraucher darf die Ware vorsichtig und sorgsam prüfen. Den Wertverlust, der durch die über die reine Prüfung hinausgehende Nutzung 
 dazu führt, dass die Ware nicht mehr als “neu” verkauft werden kann, hat der Verbraucher zu tragen.

§ 6 Preise

1.  Die vereinbarten Preise gelten ab Werk ausschließlich Verpackung. Die Preise sind freibleibend und verstehen sich in Euro, sofern bei Auslands-
 aufträgen insofern keine anders lautende Vereinbarung getro�en worden ist. In unseren Preisen ist die Mehrwertsteuer nicht enthalten, soweit
  nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist; diese wird zusätzlich berechnet.

2.  Preisänderungen ohne vorherige Benachrichtigung des Käufers bleiben vorbehalten. Bei Preis- oder Währungsänderungen werden die am Tag
 der Lieferung gültigen Preise in Anrechnung gebracht. Preisberichtigungen auf Grund von Irrtümern sowohl auf Auftragsbestätigungen, Rech-
 nungen und Lieferscheinen bleiben Sunline-Solar AG vorbehalten.

§ 7 Beanstandung und Gewährleistung

1.  Ist der Käufer Unternehmer, leisten wir für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung.

2.  Ist der Käufer Verbraucher, so hat er zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung erfolgen soll. Wir sind 
 jedoch berechtigt, die Art der gewählten Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die
  andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Verbraucher bleibt.

3.  Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängig-
 machung des Vertrages (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, 
 steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu.

4. Unternehmer müssen uns o�ensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von 2 Wochen ab Empfang der Ware schriftlich anzeigen; andernfalls ist 
 die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruches ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Den Unternehmer
 tri�t die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des
  Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. Verbraucher müssen uns innerhalb einer Frist von 2 Monaten nach dem Zeitpunkt, zu dem
 der vertragswidrige Zustand der Ware festgestellt wurde, über o�ensichtliche Mängel schriftlich unterrichten. Maßgeblich für die Wahrung
 der Frist ist der Zugang der Unterrichtung bei uns. Unterlässt der Verbraucher diese Unterrichtung, erlöschen die Gewährleistungsrechte 
 2 Monate nach seiner Feststellung des Mangels. Dies gilt nicht bei Arglist des Verkäufers. Die Beweislast für den Zeitpunkt der Feststellung des
 Mangels tri�t den Verbraucher. Wurde der Verbraucher durch unzutre�ende Herstelleraussagen zum Kauf der Sache bewogen, tri�t ihn für seine 

Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen


